
 

A n t r a g : 

 

1. Der notwendigen Bereitstellung von 

Infrastrukturen und den 

Anschaffungen zur Digitalisierung 

der städtischen 

Kindertageseinrichtungen sowie der 

Weiterentwicklung der 

Digitalisierung inklusive 

Softwarelösungen und 

medienpädagogischer Fachberatung 

wird zugestimmt.  

 

2. Den notwendigen Kosten von 

210.456,97 € für die Bereitstellung 

der Infrastrukturen und der 

Anschaffungen zur Digitalisierung 

wird zugestimmt. Vorbehaltlich der 

Entscheidung des Landes Schleswig 

Holstein können 76.051,15 € aus 

dem Bundesinvestitionsprogramm 

„Kinderbetreuungsfinanzierung“ 

2020-2021 refinanziert werden. Die 

verbleibenden Kosten von 

134.405,82 € werden in Höhe von 

52.200,00 € aus dem 

Digitalisierungsbudget der Stadt 

Neumünster und mit 82.205,82 € 

aus dem Budget des Fachdienstes 

Frühkindliche Bildung getragen. 

 

 

 

 


